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Unauflösliche Lhe zwıschen dogmatischen dealen un pastoralen Z/wangen
Von Josef Römelt CSsSR, Erfurt

Warum ist das IThema der Unauflösliıchkeıit der Ehe DZW. der Pastoral den wıederverhelil-
aftfetiten Geschiedenen ach dem Hırtenbrief der TelN oberrheinıschen Bıschöfe VO  z 1993
wıeder kontrovers Ins Gespräch gekommen, W1IEe dıe etzten onate geze1igt haben?
en dıe Bıschöfe In iıhrem Schreıben nıcht 1L1UT dıe konkrete Lage beschrieben, WI1IE viele
erfahrene Seelsorger tatsächliıch schon nach dem Schreıben der Glaubenskongregation VO

I prı 197/3 den Konflıkt zwıschen dem ea der Unauflöslichkeit der Ehe und den Not-
wendigkeıten eıner pastoralen orge für dıe wıederverheıirateten Geschiıedenen alan-
cleren versuchten? amals dıe Glaubenskongregatıon geschrieben: ‚„„Was dıe Zulas-
SUNe den Sakramenten betrıifft, mögen dıe Ortsordinarıen eınerseılts auf dıe
Eınhaltung der geltenden Dıszıplın der Kırche drängen. Andererseıts ber möÖögen S1e dafür
orge Lragen, daß sıch dıe deelsorger mıt besonderem Eıfer uch Jjene kümmern, dıe ın
eıner ırregulären Verbindung Ieben, wobe!l S1e be1l der Lösung derartıger neben
dern richtigen Mıtteln sıch der bewährten Praxıs der Kırche für den Gewissensbereich be-
dıenen mögen.”' DiIie Enzyklıka „Famıharıs consortio0“ diese offene Haltung ‚WarTr

gerade W ds dıe Zulassung ZUT Eucharıstıe betrifft zurückgenommen. Aber In der Nr.
betont uch dieses Schreiben, daß der Seelsorger beı der Behandlung der AUS eıner Sche1-
dung entstandenen zıvıilen Zweıtehe dıe Gründe für dıese Sıtuation sorgfältig unter-
scheiden habe AES ist eın Unterschied, ob jemand aufrıchtigen Bemühens, dıe rühere
Ehe KSAHNSAON völlıg Unrecht verlassen wurde der ob Jjemand 1ne kırchlich gültıge Ehe
durch schwere Schuld zerstoOrt hat Wiıeder andere sınd ıne KG Verbindung eingegangen
1Im Hınblick auf dıe Erziehung der Kınder und haben manchmal dıe subjektive (JewI1s-
sensüberzeugung, daß dıe frühere, unheılbar zerstorte Ehe nıemals gültıg war.‘* Der aps
sıeht die unterschiedliche Bedeutung Verbindungen ach einer gescheıterten Ehe.,
VErmMaAaS S1Ee dıfferenzıert uch nıcht mehr als bloßen Ausdruck des Standes schwerer

Sünde verstehen. sondern empfiehlt ıne echte Heılssorge der Kırche für dıe Gläubigen.
Das Problem, das den Schwierigkeıten dıe Geschiedenenpastoral ıne HGUG ualıta g -
geben hat, ist offensıichtlıch. daß dıe ahl der gescheiterten hen In den etzten Jahren ın
Deutschland ständıg gewachsen ist. Hınter dem neuerliıchen Konflıkt dıe Haltung der
Kırche den wiıederverheıirateten Geschiıedenen steht dıe orge dıe Kultur der Ehe
selbst Was drückt dıe Häufigkeıt der gescheıterten hen qus”? eht dıe atsa-
che der sıch andelnden gesellschaftlıchen Verhältnisse, In denen dıe verheırateten Partner
mıttlerweile über INe ökonomische Unabhängigkeıt verfügen, dıe S1e. überhaupt iın den
Stand VERSCUZL: sıch rennen und nach Partnern suchen? eht das Phä-
9 daß das steigende Lebensalter vielen Menschen In der Ehe nach der eigentlichen

Zıitiert 1ın (GRÜNDEL, Ehescheidung Un Wi'ederheirat. Moraltheologıische Erwägungen,
ın Geschieden. wiederverheiratet, abgewlesen? Antworten der Theologıe. Hg
Schneıder (QD 157) Freıburg 1995, 284 298; 1er 285
Famıuiliarıs CONSOrtLLO NrT. 54, zıtiert ın WALTER, Wiederverheiratete Geschiedene In der
kirchlichen „„COMMUNLO “ , 1ın Geschieden. wiederverheiıratet, abgewlesen?, 168 — 182;
hıer 1A0
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ase der Kındererziıchung LICUC Erlebnisweisen der Paarbeziehung eröffnet und abver-
langt, dıe viele nıcht rTeC| verarbeıten (vgl dıe steigende ate VO  S Spätscheidungen)” Ist
der (Grund für das Zerbrechen VO eheliıchen Lebensformen dıe langsamer verlaufende
menschlıche Reıfe Junger Menschen innerhalb der hochdiıfferenzierten Gesellschaft, daß
viele Eheschlüsse dıe eigentliche Phase der Paarbildung al nıcht überstehen und schon
ach e1n, Wel oder TeI Jahren zurückgenommen werden? Oder ist letztlich ıne ach-
sende Gleichgültigkeıit eutiger Menschen gegenüber den t1eferen Schichten menschlichen
Lebens, dıe 11UT In konsequenten Lebensentscheidungen erfahrbar werden und den'eıgent-
lıchen Wert menschlıcher partnerschaftlıcher Liehbhe ausmachen?

DIe Kırche SUC ach einem odell, WIE S1C auf dıe Schwierigkeıten des modernen Le-
bensgefühls mıt der Ehe als lebenslange Partnerschaft reaglıeren annn Es geht ıhr dıe
Erschließung der Tre VO der Unauflösliıchkeıit der Ehe, dıe dem Menschen Mut machen
Wıll, gerade innerhalh seiner komplexen Lebenszusammenhänge ach eiıner Geborgenheıt
und Dauerhaftigkeıit für seine zerbrechliche Erfahrung der Liıebe Ausschau halten, dıe
Halt und menschliche Reıfe auf eıner t1eferen Ebene eröffnet Es geht nıcht ıne sterıle
Ireue tradıtıonellen Verhaltensmustern, dıe In der Berufung auf die Heılıge Schrift

jeden Wandel immunısıert werden sollen Sondern dıe Suche gılt gerade eiıner
Menschlıichkeıt, dıe 1 Vertrauen auf das Wort esu menschlıches Glück und menschlıiches
Gelingen ın den Tiefenschichten SUC) dıe sıch der arte un: Konflıkte schenkt, dıie
menschliches /usammenleben als Ehepartner uch mıt sıch bringen kann Aber gerade
dıese Mut machende Perspektive cheınt eıinen gelassenen un! sachgerechten mgang mıt
dem Phänomen verlangen, das 1ne Wiıederheirat ach eiıner geschıiedenen Ehe darstellt.

Die gegenwärtige Lıteratur ZU ema, dUus der hıer WEe1 Bände vorgestellt werden sollen,
bewegt sıch zwıischen dieser doppelten Ausrıchtung. Dıie Ine Rıchtung ist auf dıe inner-
kırchliche Auseinandersetzung konzentriert und wiıirbt In diıesem Rıngen einem Plädoyer
gleich Tür 1ne flexıblere pastorale Praxıs 1m Sinne des Hırtenwortes der oberrheiniıschen
ıschöfe., der kırchliıchen Optıon für dıe partnerschaftlıche 1e uch 1mM Scheıitern ine
Chance geben. Stellvertretend für diese Intention soll 1J1er z das Büchleın „Im W\1-
derspruch Z ur Kontroverse dıe wıederverheirateten Geschiedenen‘ angesprochen
SseIn. Der Illustratiıon des anderen Ansattes gılt dıe Beschreibung des Buches „Geschieden,
wiederverheiratet, abgewlesen” Antworten der 1’HeOlOANES : Dıieses uch stellt ıne
fassende theologıische Aufarbeitung des Reflexionsstandes der Problematık der exegetl-
schen, dogmatischen, kırchenrechtliıchen, moraltheologıschen und pastoraltheologischen
Beurteiulung der Sıtuation der wıederverheirateten Geschlıedenen dar. Es ist der Versuch,
den komplızierten Wandel der Theologıe beschreıben, der se1ıt der personalen en
der Theologıe des /weıten Vatıkanıschen Konzıils uch dıe Theologıe der Ehe der Kathaolı-
schen Kırche erfaßt hat und bıs In kırchenrechtliche Aspekte hıneinreicht. Das uch ist 1Im
vollen Sinne ıne Bestandsaufnahme diıeser Wandlungen, dıe für das Verständnıis der Be-
urteilung der Pastoral den wıederverheirateten Geschiedenen bedacht werden mussen.
Hıer sStTeE nıcht 1Ur das Plädoyer für ıne innerkırchliche Revısıon der Geschiedenenpa-
storal 1mM Vordergrund. Es geht zugleich dıe Analyse der gegenwärtigen kulturellen
Atmosphäre und der verantwortlichen theologısch wıssenschaftlıchen Reflexion auf dem
Hıntergrund des Zeıtgeıstes.

Im Wiıderspruch!? Zur Kontroverse die wiederverheirateten Geschiedenen. Hg
RÜBERG. Kevelaer 1995 100 S K 19,50 3
Geschieden, wiederverheiratet, abgewiesen? Antworten der Theologie. Hg SCHNEI-
DER (QD IS reiburg 1995 445 S 9 K 08,— 3-451-02157-9).
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Was das innerkirchliche Gespräch angeht, konstatiert das Büchleın „Im Wıderspruch!”?“
im NSCHIULU dıe offene Dıskussion, dıe das Hırtenwort der HNN oberrheıimnischen
Bıschöfe angestoßen hat, ıne CuUue Dıalogfähigkeıit innerhalb der Kırche. Alleın dıe JTatsa-
CHe, daß zwıschen den Bıschöfen und der Glaubenskongregation der Streıt dıe Ge-
schıedenenpastoral nıcht eiınfach In eıner Logık VvVO  S bıschöflicher Verlautbarung und röml1-
scher, endgültiger Revısıon ıhrer Optıon verlaufen ist, wırd als eın wesentlicher Schritt auf
ıne Gesprächskultur hın dıe den pastoralen 1SsSeNs fruchtbar verarbeıtet.

DIe Bıschöfe, dıe auf das Schreiben der Glaubenskongregation hın, das ıhrem eigenen Fir-
enwort Lolgte, noch einmal ın einem Brief dıe Seelsorger iıhre Dıiözesen iıhre Haltung
klärten, dıe Stellungnahmen VON Bıischöfen WIEe Bıschof Kamphaus VO  S Limburg (Franz
Kamphaus, Wenn hen scheitern) oder Bıschof Spital VON en dıe Stellungnahme des
Sekretärs der Deutschen Bıschofskonferenz („Roma locuta, 110  — Lınıta"), dıe Anus-

des Zentralkomitees der deutschen Katholıken und dıe dıfferenzierte Aufnahme der
iınnerkırchlichen Dıskussion be] den Gläubigen SOWIE In der kırchlich gebundenen und
nıcht gebundenen Presse (Hans-Jakob Weınz, Stimmen des Volkes Gottes) zeigen, daß dıe
Kırche {ähıg ist, eınen 1ssens über konkrete Formen ihrer pastoralen Praxıs (nıcht ber
dogmatische Aussagen) DOSILLV integrieren und nıcht In falschen Harmonisierungen
ersticken. In diıesen Fakten werden Zeıichen eiıner Kompetenz gesehen, dıe uch 1IN-
haltlıch das Verständnıiıs der Fragen chrıistlicher Ehe verändern und auf viele Probleme hın
NCU durchdenken (Elısabeth Mackscheıdt, Auch dıe Kınder sınd betroffen).
Dıiıe detaıllierte Auseinandersetzung mıt den Hıntergründen des gegenwärtigen neuerli1-
hen Konflıktes dıe wıederverheirateten Geschiedenen, WIEe S1e der and „Geschieden.
wıederverheiratet, abgewlesen?‘ AUSs der Reıhe der Quaestiones dısputatae versucht, bringt
dabe!1 für dıe Wandlung der Theologıie Erstaunliches zutlage. Über dıe ekannten Spannun-
SCH der exegetischen Forschung (Hubert Frankemölle, Ehescheidung und Wıederverheira-
(ung VO  = Geschiedenen 1mM Neuen JTestament: Jacob Kremer, esu Wort Z Ehescheidung)
und ber dıe wechselhaften Jlendenzen innerhalb der gesamten kırchlichen Tradıtıon hın-
AUus (Miguel Garı]jo-Guembe, Unauflöslichkeit der Ehe und dıe gescheıiterten hen In
der Patrıstık; Peter Manns, Die Unauflöslichkeit der Ehe 1mM Verständnis der frühmıittel-
alterlıchen Bußbücher: Hans Jorissen., Die Entscheidung des Konzıls VO  z Irıent Ehe-
scheidung un Wıederheirat und iıhr Hıntergrund) erscheınt auf (Grund der veränderten
personalen Ehetheologı1e des Zweıten Vatıkanums dıe rage ach den wıederverheirateten
Geschiedenen heute nıcht 1Ur gesellschaftlıch, sondern uch theologisch In einem Sanz

Lıicht Wırd dıe Entscheidung des Konzıils VON Trıient, dıe mıttels iıhrer negatıven For-
mel der Absicherung der katholischen Lehre VOoONn der Unauflöslichkeit der Ehe Ver-
urteilungen Jent, uch nıcht inklusiıve als dogmatische DefTfinıtion der absoluten Unauflös-
lıchkeit der Ehe iIm Sınne westkirchlicher Praxıs verstanden, sondern 1UT als Verteidigung
der formalen Z/uständigkeıt der Kırche, ihre eıgene Regelung diıeser Tre treffen, dann
eröffnet sıch eın Raum für ıne der heutigen Sıtuation ANZCMECSSCHNEC UE pastorale (Ge-
staltung. Diese müßte ber Begrıff der Ehe als und (und nıcht mehr als Vertrag), WIE

1m T Vatıkanum verwendet wird, se1ın Maß nehmen. Der MC Codex hat dabe1 dıeser
Sıtuation tatsächlıc) schon echnung9insofern den latbestand der Bı-

gamıe NIC| mehr erwähnt Der Rechtsgrund für ıne Nıchtzulassung wıederverheirateter
Geschiedener geräa damıt ber INS /weıfelhafte Verkürzt dargestellt: ährend das tradı-
tıonelle Recht In der Ehe als Vertrag das 99  ecC auf den Körper“ als unveräußerliches Gut
der Ehe betrachtete, während In diesem Siınne 1ne zweıte Ehe immer eın objektiv rechtlich

begreifender Vertragsbruch WAäT, der entscheıdende Strafbestimmungen nach sıch ziıehen
konnte (von manchen Kırchenrechtlern wırd übrıgens VeELWEeLCN. dalß das uch 1mM en
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eX nıcht automatısch un! für Jjeden all VO  > wıederverheirateten Geschiıedenen galt>),
wırd 1mM Sinne des (schwer, dıe zweıte Ehe als objektiven TUn für ME

rechtliche Nichtzulassung der wıederverheırateten Geschliedenen als Chrıisten ZUT Kom-
munıo0n deuten Der Gedanke VO objektiven Stand Ööffentlicher schwerer Schuld, der
ach Kanon 015 ıne Zulassung ZUT Teilnahme der Euchariıstıe nıcht offenlas-
SCI] würde. erscheınt e1 als 1Im Falle der wıederverheirateten Geschiedenen aum
wendbare Norm. Diıe rage, Wds ıne objektive schwere moralısche Schuld ist, ist nımmt
INan den Begrıff der moralıschen Schuld ben als ethıschen Begriff dıe (GewIlssenser-
fahrung der Betroffenen selbst gebunden und VO  —; außen aum objektivierbar. Das gılt g -
rade dann, W INa sıch dıe Kasulstık VOT ugen hält, dıe Famıharıs consortio selbst als
(GGrund TÜr iıne zweıte Heiırat aufzählt. Can 915 annn nıcht als Rechtsgrundlage für eın
Nıchtzulassen fungleren: „Eıne Verweigerung des Rechtes auf dıe Kommunıon oder dıe
Krankensalbung ann nıcht alleın auf ıne ırreguläre Sıtuatiıon gestütz werden ohne
daß dıe persönlıche Schuld INn einem geordneten Verfahren überprüflt und festgestellt wareCodex nicht automatisch und für jeden Fall von wiederverheirateten Geschiedenen galt®),  so wird es im Sinne des neuen Codex schwer, die zweite Ehe als objektiven Grund für eine  rechtliche Nichtzulassung der wiederverheirateten Geschiedenen als Christen zur Kom-  munion zu deuten. Der Gedanke vom objektiven Stand öffentlicher schwerer Schuld, der  nach Kanon 915 CIC/1983 eine Zulassung zur Teilnahme an der Eucharistie nicht offenlas-  sen würde, erscheint dabei als im Falle der wiederverheirateten Geschiedenen kaum an-  wendbare Norm. Die Frage, was eine objektive schwere moralische Schuld ist, ist — nimmt  man den Begriff der moralischen Schuld eben als ethischen Begriff — an die Gewissenser-  fahrung der Betroffenen selbst gebunden und von außen kaum objektivierbar. Das gilt ge-  rade dann, wenn man sich die Kasuistik vor Augen hält, die Familiaris consortio selbst als  Grund für eine zweite Heirat aufzählt. Can. 915 kann so nicht als Rechtsgrundlage für ein  Nichtzulassen fungieren: „Eine Verweigerung des Rechtes auf die Kommunion oder die  Krankensalbung [kann] nicht allein auf eine irreguläre Situation gestützt werden ..., ohne  daß die persönliche Schuld in einem geordneten Verfahren überprüft und festgestellt wäre.  ... Daraus ergibt sich, daß die genannte Klausel nur dann Anwendung finden kann, wenn  sich ein um die Kommunion bittender Christ in foro externo zu seiner schweren Sündhaf-  tigkeit bekennt. Der Realitätswert einer solchen Möglichkeit ist so gering, daß dem Ge-  setzgeber angesichts der Annahme der Codex-Reform-Kommission, die wiederverheirate-  ten Geschiedenen seien sicher durch can. 915 erfaßt, entgegengehalten werden muß, daß er  seine Absichten nicht lege artis und damit insoweit erfolglos umzusetzen versucht hat.“°  Faßt man das Gesagte zusammen, so ergibt sich nach diesem Band der Quaestiones dispu-  tatae als Befund heutiger theologisch-systematischer Reflexion: Aus der Einsicht in die  Exegese, die betont, daß innerhalb der frühchristlichen Praxis das Scheidungsverbot Jesu  zwar verbindlich gesehen wurde, aber doch auf verschiedene pastorale Fälle hin unter-  schiedlich appliziert wurde, aus dem dogmengeschichtlichen Befund und der Überlegung  zum Kirchenrecht, im Nachweis, daß die geistliche Kommunion nur im Bezug auf die sa-  kramentale Eucharistie recht zu verstehen ist (Bardo Weiß, Geistliche Kommunion — eine  Hilfe für wiederverheiratete Geschiedene?), und in der Erwägung über die Rolle des Ge-  wissens bei der Frage nach dem Gnadenstand des Menschen (Wilhelm Breuning, Der Gna-  denstand als Voraussetzung für den Kommunionempfang und die Situation wiederverhei-  rateter Geschiedener. Die Bedeutung des Gewissensurteils) erscheint die pastorale Lösung  der seelsorglichen Begleitung der Gewissensentscheidung des einzelnen über die Teil-  nahme an der Eucharistie trotz einer irregulären ehelichen Verbindung als die adäquate  Lösung. Die katholische Kirche müßte sich nicht gleich auf die ostkirchliche Lösung der Zu-  lassung einer zweiten kirchlich geschlossenen Ehe verpflichten lassen, sondern könnte die  Mitte zwischen der Achtung der zweiten Ehe von Christen als Ausdruck eines neuen posi-  tiven Liebesbundes und der bleibenden Erinnerung an das Scheitern und an die Begrenzt-  heit des Menschen halten. Eine differenzierte Pastoral, die auch die Schuldaufarbeitung  nach dem Scheitern einer ehelichen Partnerschaft zum Thema macht, leistet dabei in theo-  logisch verantwortlicher Weise einem gesellschaftlichen Trend zur Auswechselbarkeit der  Liebe Widerstand.  Vgl. I. RIıEDEL-SPANGENBERGER, Die Rechtsstellung der in kirchlich ungültiger Ehe leben-  den Katholiken. Kirchenrechtliche Aspekte und Lösungsangebote zum Problem von  Scheidung und Wiederheirat, in: Geschieden, wiederverheiratet, abgewiesen?,  286 - 2583 Her 29700 6©  K. Lüpicke, Zathaftung oder Schuldhaftung? Zur Problematik der wiederverheirateten  Geschiedenen angesichts der Grundprinzipien des kirchlichen Sanktionenrechtes, in:  Geschieden, wiederverheiratet, abgewiesen?, 254 — 266; hier: 266.  22Daraus erg1ıbt sıch. daß dıe genannte Klausel 1UT ann Anwendung finden kann, WENN

sıch eın dıe Kommunıion bıttender Christ In foro extferno se1ıner schweren Sündhaf-
tigkeıt bekennt. Der Realıtätswert eiıner solchen Möglıichkeıt ist ger1ıng, da dem (Je-
setzgeber angesichts der Annahme der Codex-Reform-Kommissıon, dıe wıederverheirate-
ten Geschiedenen selen sıcher durch Cal 9015 erfaßt, entgegengehalten werden muß, daß
seıne Absıchten N1C! lege artıs un damıt insoweıt erfolglos umzusetizen versucht hat“©®

aßt 11a das Gesagte I  9 erg1bt sıch ach dıesem and der Quaestiones dıspu-
als Befund heutiger theologisch-systematischer Reflexion: Aus der Eıinsıcht in dıe

BXeLEse, dıe betont, daß innerhalb der frühchristliıchen Praxıs das Scheidungsverbot esu
Warl verbindlıch geschen wurde, aber doch auf verschiedene pastorale Fälle hın unier-
schiedlich applızıert wurde, A4aUuSs dem dogmengeschichtlıchen Befund und der Überlegung
A0 Kıirchenrecht, 1m Nachweıs, da ß dıe geistliche Kommunıon 1L1UT 1im eZzug auf dıe
kramentale Eucharistie reC| verstehen ist (Bardo Weılß, Geistliche Kommunıon ıne
Hılfe für wiederverheiratete Geschiedene? ), un: In der rwägung bDer dıe des Ge-
1sSsens be1l der rage ach dem Gnadenstand des Menschen (Wılhelm Breuning, Der (jna-
denstand als Voraussetzung für den Kommunionempfang und dıe Sıtuation wıederverhel-
ateter Geschiedener. Dıie Bedeutung des Gewıssensurteils) erscheımnt dıe pastorale Lösung
der seelsorglıchen Begleıtung der Gewissensentscheidung des einzelnen über dıe e1ıl-
nahme der Eucharıiıstie eıner ırregulären ehelıchen Verbindung als dıe adäquate
LÖsung. DıIe katholische Kırche mMu sıch nıcht gleich auf dıe ostkırchliche Lösung der Z-
assung eiıner zweıten kırchlich geschlossenen Ehe verpflichten lassen, sondern könnte dıe
Mıtte zwıschen der Achtung der zweıten Ehe VO  a Chrısten als USdTUC!| e1INEs pOSI-
tiven Liebesbundes und der bleibenden Erinnerung das Scheıitern und dıe Begrenzt-
heıt des Menschen halten FEıne dıifferenzierte Pastoral, dıe uch dıe Schuldaufarbeitung
ach em Scheıtern eıner ehelichen Partnerschaft ZU ema mMacC) eıstet dabe1 ın theo-
logısch verantwortlicher Weılse einem gesellschaftlıchen TEN! ZUT Auswechselbarkeıt der
Liebe Wıderstand.

Vgl RIEDEL-SPANGENBERGER, Die Rechtsstellung der In kıirchlich ungültiger Fhe eben-
den Katholiken. Kırchenrechtlich Aspekte und Lösungsangebote ZAR Problem VO  —

Scheidung und Wiıederheıirat, In Geschieden, wıederverheiıratet, abgewlesen?,
27236 UD 1er 3T

LÜDICKE, Tathaftung der Schuldhaftung? Z Problematık der wıederverheirateten
Geschiedenen angesichts der Grundprinzıplen des kırchlichen Sanktiıonenrechtes, In
Geschieden, wiederverheiıratet, abgewlesen?, 254 266; hler: 266
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